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Bekanntmachung
Nr. W. S . 40117. 17. K. R. n .,

betreffend beschlagnahme und Beftandserbebung vvn Seidengarnen.
vom 26. September 1917.

Nachstehend« Bekanntmachung wird auf Ersuchen des
Königlichen Kriegsministeriums ' hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß. soweit nicht nach
dm allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind,
jede Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahmeoorschriften
nach 86 *) der Bekanntmachung über die Sicherstellung von
Kriegsbedarf in der Fassung vom 26. April 1917 (Reichs-
tzesetzbl. S . 376) und jede Zuwiderhandlung gegsn die
Meldepflicht nach 8 5 **) der Bekanntmachung über Aus-
kmiftspflicht vom 12. Juli 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 604) be¬
straft wird. Auch kann der Betrieb des Handelsgswsrbes
gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger
Personen vom Handel vom 23. September 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

8 i.
Von der Lekanulmadiuug belrollene Legen-
! Hände.

Von dieser Bekanntmachung werden .betroffen sämtliche
7 Inland  befindlichen Seidengarne, soweit nicht im
lgenden abweichende Bestimmungen getroffen sind. Seiden¬

garne im Sinne dieser Bekanntmachung sind Grege, Organ-
zine, Trame und Schoppe ohne Rücksicht darauf, ob sie her¬
gestellt sind aus Erzeugnissen des Maulbeer- oder Eichen-
Tuffah-) Spinners , ferner für Näh- und Stickzwecke be¬
stimmte Schoppe- und reale Seidengarne.

Von dieser Bekanntmachung sind nicht betroffen:
1. Alle Seidengarne , welche sich in erschwertem Zu-

| stände befinden.
2. Alle Seidengarne , welche mehr als 1000 Umdre¬

hungen (Touren ) auf den Meter haben (Grenadine,
Poil , Kreppgarne ufw.). Bei Garnen , welche eine
Vordrehung erhalten haben, ist nur die Nachdrehung

k maßgebend.
3. Alle Seidengarne , welche nachweisbar nach dem

15. Juli 1917 aus dem neutralen Auslande (nicht
Zollauslande ) eingeführt worden sind. ***)

| 4. Alle gefärbten aus Schoppe oder realer Seide her-
gestellten Näh- und Stickseidengarne.

5. Alle Näh- und Stickseidengarne, die sich zur Zeit
des Inkrafttretens dieser Bekanntmachung in Klein-
Handelsgeschäftenbefinden.

6. Alle Bourrettegarne , auf welche die Bekanntmachung
W. IV. 100/1. 17. K. R. A. Anwendung findet.

4- § 2.

Belchlagnahme.
Alle von der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände

«erden hiermit beschlagnahmt, soweit sich nicht a«s nach¬
stehenden Bestimmungen Ausnahmen ergeben.

*) Ma Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis
)u 10 000 Mk. wird, sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen
höhere Strafen verwirkt sind, bestrast:
1 1. ; *'

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand verfette
schafft, beschädigt oder zerstört verwendet, verkauft oder
kaust ober ein anderes Veräußerung », oder Erwerbsge-
schüft über chn abichlieht:

3. wer der Verpfiichmng, die beschlagnahmten Gegenstände
zu verwahren und psteglich zu behandeln, zuwiderhandeU;

4. wer den erlassenen Aussührungsbestimmungenzuwiüer-
handelt.

* *) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund oiefet
Bekanntmachung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
"der wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht, odet
«er vorsätzlich die Einsicht in di« Geschäftsbriefe oder Geschäftsbüchei
^ö«r die Besichtigung oder Untersuchung der Betriebseinrichtungen
?öer Räume verweigert , oder wer vorsätzlich die vorgeschriebenen
^lgerbücher einzprichten oder zu führen umerläßt , wird mit Ge-
rnnznis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mari
**®r mit einer dieser Strafen bestraft: auch können Vorräte, di«
"erschwiegan worden sind, im Urteile als dem Staate verfallen
«Man werden, ohne Unterschied- ob sie dem Auskunftspflichtigen
öchören oder nicht.

Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grund dieser Be-
'vnntmachung verpflichtet ist. nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
unrjchĝ oder unvollständige Angaben macht, oder wer fahrlässig

'd ovrgeschriebenen Lagerbücher einzurichten oder zu führen uMer-
f wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark bestraft.

. *) Diese Ausnahmebestimmung findet also auch keine Anwen-
Mg auf die aus den besetzten feindlichen Gebieten eingeführten
«"dengarne-

8 3.
Wirkung der Lelchlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Bornahme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen
verboten ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über diese
nichtig sind, insoweit sie nicht auf Grund der folgenden An¬
ordnungen erlaubt sind. Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen
stehen Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvoll¬
streckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

8 4.
üeräufeerungserlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung und Liefe¬
rung der beschlagnahmten Gegenstände an die Seidenver-
wertungs-Gesellschaftm. b. H„ Berlin W. 30. Viktoria-Luise-
Platz 8. erlaubt . *) ^

Üeber jeden Ankauf von beschlagnahmten Gegenständen
wird von der Seidenverwertungs -Gefellschaftm. b. H. ein
Veräußerungsschein. Nr . Bst. 1723d, in dreifacher Aus¬
fertigung ausgestellt. Die Hauptausfertigung hat der Ver¬
äußerer an die Kr!egs-Rohstoff-Abte-ilung ides Königlich
Preußischen Kriegsministeriums, Sektion W. 8., Berlin &2B.
48, Verl. Hedemannstr. 10. unterschrieben und mit Firmen¬
stempel versehen, einzusenden. Durchschrift Nr. 1 behält die
Seidenoerwertungsgesellschaft m. b. H., Durchschrift Nr. 2
hat der Veräußerer als Beleg aufzubewahren.

Falls die Seidenverwertüngs -Gefellfchaft m. b. H. den
Ankauf von beschlagnahmten Gegenständen ablehnt, kann ein
Antrag auf Erlaubnis zu anderweitiger Veräußerung unter
Einsendung von Mustern an die Kriegs-Rohstoff-Abteilung
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums, Sektion W. S.,
gestellt werden.

Die Besitzer der beschlagnahmten Gegenstände haben die
Enteignung zu gewärtigen , sofern sie nicht bis zum 30. No¬
vember 1917 ihre Bestände an die im Abs. 1 bezeichnete
Stelle veräußert haben. In diesem Falle entscheidet über
die Uebernahmepreise mangels Einigung:

a) soweit Höchstpreise festgesetzt sind gemäß 8 2 Abs. 4
des Höchstpreisgesetzes in der Fassung vom 17. De¬
zember 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516) die zuständige
höhere Verwaltungsbehörde;

b) soweit Höchstpreise für diese Gegenstände nicht fest¬
gesetzt sind, das Reichsschiedsgericht für Kriegswirt¬
schaft, Berlin , Viktoriastraße 34.

8 5.
verarbeilungserlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist die Verarbeitung der rohen
sowie der gefärbten unerschwerten Seidengarne gestattet,
die

1. sich in Ketten befinden, die am 19. Juli 1917 auf dem
Webstuhl im Webprozeß waren,

2. erforderlich sind, um die unter 1 bezeichneten Ketten
abzüarbeiten.

Die weitere Verarbeitung der beschlagnahmten Gegen¬
stände ist zur Erfüllung von Aufträgen der deutschen Heeres¬
oder Marinsverwaltung erlaubt , sofern der Hersteller der
Halb- und Fertigerzeugnisse einen ordnungsmäßig ausge¬
füllten und von der bestellenden Behörde abgestempelten Be¬
legschein4 a für Seidengarne der Kriegs-Rohstoff-Abteilung
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums besitzt. Vor¬
drucke sind bei der Bordruckverwaltung der Kriegs-Rohstoff-.
Abteilung des Königl. Preußischen Kriegsministeriums unter
Angabe der Vordrucknummer Bst. 1723c, anzufordern. An¬
forderungen der Vordrucke sind mit der Aufschrift„Betrifft
Seidengarnbeschlagnahme" zu versehen.

8 6.
nieldepfltchf und Meldestelle.

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen¬
stände unterliegen der Mellepflicht, sofern die Gesamtmenge
bei einer zur Meldung verpflichteten Person ufw. (8 7) min¬
destens 20 Kilogramm beträgt . Die Meldungen haben mo¬
natlich zu erfolgen und sind an das Webstoffmeldeamtder
Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegs¬
ministeriums, Berlin SW . 48. Verl. Hedemannstr. 10, mit
der Aufschrift „Seidengarnbeschlagnahme" zu erstatten.

8 ?.
Meldepflichlige Personen.

Zur Meldung verpflichtet sind:
1. alle Personen , die von dieser Bekanntmachung

troffen« Gegenstände in Gewahrsam haben;

!

be°

*) Angebote haben auf den^ von der Seidenverwertungs-
Geschellfchaft m. b. H. anzu ordernden Angebotsvordrucken zu
erfolgen.

2. gewerbliche Unternehmer;
3. öffentlich-rechtliche Körperschaften und Verbände.

Vorräte , die sich am Stichtage (8 8) nicht im Gewahrsam
des Eigentümers befinden, sind sowohl von dem Eigentümer
als auch von demjenigen zu melden, der sie an diesem Tage
in Gewahrsam hat (Lagerhalter ufw.).

8 «.
Stichtag und Meldefrist.

Für die Meldepflicht ist bei der ersten Meldung der bei
Beginn des 1. Oktober 1917 (Stichtag), bei den späteren Mel¬
dungen der bei Beginn des 1. Tages eines jeden Monats
(Stichtag) tatsächlich vorhandene Bestand maßgebend. Die
Meldungen sind bis zum 10. eines jeden Monats zu erstatten.

8 9.
Meldescheine.

Die Meldungen haben auf den vorgeschriebenen amtlichen
Meldescheinen zu erfolgen, die bei der Bordruckverwaltung
der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen
Kriegslninisteriums, Berlin SW . 48, Verl. Hedemannstraßk
10, unter Angabe der Vordrucknummer Bst. 1723b, anzu¬
fordern sind.

Die Anforderung der Meldescheine ist mit deutlicher Un¬
terschrift und genauer Anschrift zu versehen. Der Melde¬
schein darf zu anderen Mitteilungen als zur Beantwortung
der gestellten Fragen nicht verwandt werden.

Von den erstatteten Meldungen ist eine zweite Ausferti¬
gung (Abschrift, Durchschrift, Kopie) von dem Meldenden
bei seinen Geschäftspapieren zurückzubehalten.

8 10.
Lagerbuch und Ruskunftserteilung.

Jeder Meldepflichtige (8 7) hat ein Lagerbuch zu führen,
aus dem jede Aenderung in den Vorratsmengen und ihr«
Verwendung ersichtlich sein mutz. Soweit der Meldepflich¬
tige bereits ein derartiges Lagerbuch führt, braucht ein be¬
sonderes nicht eingerichtet zu werden. Beauftragten der
Militär - und Polizeibehörden ist die Prüfung des Lager¬
buches, der Geschäftsbriefe und Geschäftsbüchersowie di«
Besichtigung und Untersuchung der Betriebseinrichtungen
und Räume zu gestatten, in denen meldepflichtige Gegen¬
stände erzeugt, gelagert, feilgehalten werden oder zu ver-
muten sind.

8 11-
Anfragen und Anträge.

Anfragen und Anträge , die di« Meldungen betreffen, sind
an dos Webstoffmeldeamt der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums, Berlin SW . 48,
Verl. Hedemannstraße 10, alle übrigen Anfragen und An¬
träge, die diese Bekanntmachung oder die etwa zu ihr er-
gehenden Ausführungsbestimmungen betreffen, an di«
Kriegs-Rohstoff-Abteilung , Sektion W. 8., des Königlich
Preußischen Kriegsminifteriums , Berlin SW . 48, Verl. Hede»
mannstraße 10, zu richten und am Kopf« des Schreibens
mit der Aufschrift „Betrifft Seidengarnbeschlagnahme" zu
versehen.

8 12.
Ausnahmen.

Ausnahmen oon den Vorschriften der Beschlagnahme»
bestimmungen können von der Kriegs-Rohstoff-Abteilung
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums bewiüigi
werden.

8 13-
InkraMrefen.

Die Bekanntmachung tritt mit dem 26. September 1917
in Kraft.

Mit dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung treten di«
ertaffenen Einzel -Verfügungen W. 8. 8/7. 17. fi. R. A. uni
W. 8. 9/7. 17. fi . R. A. außer Kraft.

Mainz , den 36. September 1917.

ver Konvetnent der Testung IDainz.



Nr. SB. 1. 1492a/8. 17. KRA.

Ausführungsbestimmungen
gemäß § 12 der Bekanntmachung Nr . W. 1.

1771/5.17. KRA. vom 1. Juli 1917:
Scbafbalter,

welche ihren gesamten Anfall an Wolle von eigenen
Schafen entsprechend den Beschlagnahmebestim¬
mungen zur Ablieferung gebracht haben, erhalten
von der Kriegswollbedarf Aktiengesellschaft, Berlin
SW 48, Verl. Hedemannstr. 3, gutes Strickgarn
zum Preise von 6 Mark für das Pfund gegen
Nachnahme geliefert.

Anträge auf Garnlieferung sind bei der Orts¬
polizeibehörde, die auch jede weitere Auskunft er¬
teilt, schriftlich oder mündlich zu stellen.

Mainz, den 20. September 1917
Der Gouverneur der Teilung Miiur.

Anordnung
zur Regelung des Verbrauchs von Lpeise-

kartosfel ».
Auf Grund der Bundesratsverordnung über die Kartoffel¬

versorgung im Wirtschaftsjahre 1917—18 vom 28. Juni 1917 und
der Bekanntmachung des Präsidenten des Kriegsernährungsamtes
über Kartoffeln vom 16. August 1917 sowie der Bestimmungen
der Reichskartoffelstelle für die Kartoffelversorgung im Wirtschafts¬
jahre 1917/18 vom 25. August 1917 wird für den Rheingaukreitz
folgendes angeordnet:

8 1
Gegenstand der Anordnung ist die Versorgung des Rhein¬

gaukreises mit Speisekartoffeln für die Zeit vom 15. September
1917 bis 14. September 1918 für Selbstversorger und vom 15.
September 1917 bis 3. August 1918 (46 Wochen) für Versorgungs¬
berechtigte. Nicht unter die Anordnung fallen Saat - und Futter¬
kartoffeln.

8 2
Es sind zu unterscheiden Kartoffelerzeuger (Selbstversorger)

und Kartoffelverbraucher (Dersorgungsberechtigte ).
Als Selbstversorger gelten vorbehaltlich anderer durch den

Präsidenten des Kriegsernährungsamtes zu erlassenden Bestimm¬
ungen alle Kartoffelerzeuger, die Angehörigen ihrer Wirtschaft
einschließlich des Gesindes sowie Naturalberechtigte , insbesondere
Altenteiler und Arbeiter , soweit sie Kraft ihrer Berechtigung oder
als Lohn Kartoffeln zu beanspruchen haben . Als Selbstversorger
können weiterhin nur die Erzeuger angesehen werden, die ihren
ganzen  Bedarf selbst erzeugen. Reichen die Vorräte nicht aus,
um alle Personen eines landwirtschaftlichen Betriebes bis zum
14. September 1918 zu ernähren , so dürfen nur soviel Personen
als Selbstversorger in die Selbstversorgerliste ausgenommen werden,
die bis zu dem genannten Zeitpunkt voll versorgt werden können.

8 3
Bei Berechnung der den Selbstversorgern zu belassenden

Kartoffelmengen werden in Ansatz gebracht:
a) ein Fünftel des Ernteertrags zur Deckung der zum Ver¬

füttern freigegebenen Kartoffeln und der Verluste durch
Schwund . Zur Verfütterung freigegeben sind nur ungesunde
Kartoffeln oder solche unter einer Mindestgröße von 1 Zoll
(2,72 cm) Durchmesser.

b) Als Eigenbedarf des Kartoffelerzeugers und seiner Wirt¬
schaftsangehörigen (nach dem Maßstab von l 1/,  Pfund pro
Tag und Kopf für die Zeit vom 15. September 1917 bis
14. September 1918i 5,5 Zentner, für den Kartoffelerzeuger
und jeden seiner Wirtschaft angehörigen,

c) der Saatgutbedarf in Höhe von 40 Zentnern für das ha
der Kartoffelanbaufläche

d) die für die landwirtschaftlichen kartoffeloerarbeitenden
Brennereien angezeigten Kartoffelmengen,

e) die für die landwirtschaftlichen Trocknereien und Stärke¬
fabriken einschließlich Genossenschaften und Gesellschaften
zwecks Verarbeitung in diesen Fabriken angebauten , der
Reichskartoffelstelle angezeigten Kartoffeln.

Die versorgungsberechtigte Bevölkerung wird ohne Rücksicht
auf das Alter der Personen mit einer Wochenkopfmenge von 7
Pfund zuzüglich eines weiteren Pfundes als Ausgleich für die
entstehenden Schwundverluste berücksichtigt. Die Schwerarbeiter¬
zulage wird besonders geregelt.

8 4
Jede Ausfuhr von Kartoffeln aller Art aus dem Rheingau¬

kreise, ohne Genehmigung des Vorsitzenden des Kreisausschusses
ist verboten ; für Bahntransporte innerhalb des Kreises hat der
Bürgermeister der Versandgemeinde durch einen Frachtbriefver¬
merk die Genehmigung zu erteilen. Unternehmer landwirtschaft¬
licher Betriebe , die ihren allgemeinen Wohnsitz in einem anderen
Kommunalverband haben , werden auf Verlangen von ihren selbst-
gebauten Kartoffeln diejenigen Mengen belassen und zur Ausfuhr
freigegeben, die zur Ernährung ihrer Familien - und Haushalts¬
angehörigen erforderlich sind. Voraussetzung der Belastung der
Kartoffeln ist die Beibringung eines Nachweises dafür , daß der
Unternehmer für sich und seine Angehörigen auf den öffentlichen
Bezug von Kartoffeln in seiner Wohnsitzgemeinde verzichtet hat.
Die Kartoffeln , die der Erzeuger etwa in seinem Wohnkreise
angebaut hat, kommen an der freizugebenden Kartoffelmenge in
Abzug. Für die Freigabe der Ausfuhr ist deshalb weiter der
Nachweis der Menge erforderlich, auf die der Unternehmer in
seinem Wohnkreise Anspruch hat.

8 5
Die im Kleinanbau gezogenen Kartoffeln von einer Fläche

in Größe bis zu 200 qm werden dem Kleinanbauer belassen. Es
findet jedoch Anrechnung der geernteten Menge derart statt, daß
denKleinanbauernfür die von ihnen geernteten Mengen
die gleichen Sätze zustehen, wie den Kartoffelerzeugern. (Siehe
8 3). Wohnt der Kleinanbauer in einem anderen Kommunal¬
verband , so wird die Ausfuhrgenehmigung unter der Voraus¬
setzung erteilt, daß eine Einfuhrgenehmigung des Kommunalver¬
bandes beigebracht wird , in den die Kartoffeln eingeführt werden
sollen.

8 6
Die Beschaffung des Bedarfs der Versorgungsberechtigten

an Speisekartoffeln erfolgt seitens des Kreises durch Lieferung an
die Gemeinden , soweit nicht der Bezug gemäß § 7 zugelassen wird.

8 ?
Der unmittelbare Bezug von Speisekartoffeln vom Kartoffel¬

erzeuger ist zulässig aus Grund von Bezugsscheinen. Die Bezugs¬
scheine dürfen höchstens aus die Mengen lauten , die den Versor¬
gungsberechtigten nach den §§ 1 und 3 bis 3. August 1918 zu¬
stehen. Falls Mißstände durch die vollständige Eindeckung des
Bedarfs entstehen, kann die Menge zeitweise beschränkt und be¬
reits eingelagerte Vorräte können für die allgemeine Versorgung
wieder entnommen werden . Die Bezugsscheine sind auf Antrag
v»n den Bürgermeistern der Wohnsitzgemeinden solchen Personen
auszustellen, die Gewähr für den Verbrauch in den vorgeschriebenen
Grenzen bieten und über einen jede Gefährdung des Vorrats
ausschließenden Aufbewahrungsraum verfügen.

Soweit der Einkauf von Speisekartoffeln auf Grund von
Bezugsscheinen erfolgt, sind die Scheine bei der Lieferung dem
Kartoffelerzeuger zu behändigen . Ohne Bezugsscheine dürfen
Kartoffeln nicht an Private geliefert werden. Die Bezugsscheine
sind nach der Lieferung vom Kartoffelerzeuger gleich an den
Bürgermeister seines Wohnortes abzugeben, der sie innerhalb 3
Tagen an den Kreisausschuß einzureichen hat.

Bezugsscheine werden nur ausgestellt, wenn vorher die schrift¬
liche Erklärung des Kartoffelerzeugers beigebracht wird , daß er
die Lieferung ausführen wird.

Für die Ausstellung von Bezugsscheinen ist eine Gebühr zu
zahlen, die beträgt bei Mengen

bis zu 10 Zentner 0,50 Mk .,
» » 30 „ 1, „
» » 30 „ 1,50 „

tm übrigen 2,— . •
Diese Gebühr fließt je zur Hälfte an die für die Ausstellung

des Bezugsscheines zuständige Gemeinde und a» den Kreis.
Der Bezugsschein behält nur 2 Wochen Gültigkeit und Ist,

falls bis zum Ablauf der Gültigkeit die Kartoffeln darauf nicht
bezogen worden sind, an die ausstellende Ortsbehörde zurückzu-
lirfern oder es ist die Verlängerung der Gültigkeit zu beantragen;
alle Nachteile die aus der Versäumnis dieser Rückgabe entstehen,
hat der Bezugsberechtigte zu tragen.

8 8
Die Regelung der Versorgung der versorgungsberechtigten

Bevölkerung (§ 1) mit Kartoffeln erfolgt an Hand von Kartoffel¬
karten . Kartoffelkarten erhalten nur die Haushaltungen , die
nicht ihren vollständigen Bedarf für das Wirtschaftsjahr auf
Grund von Bezugsscheinen eindecken konnten, insoweit, als sie
noch Anspruch aus Kartoffeln haben . (Vergl . 8 5).

_ 8 9
Die Gemeinden haben zunächst den Ausgleich des Bedarfs

durch Inanspruchnahme des Ileberschuffes der Kartoffelerzeuger
herbeizuführen. Die letzteren sind verpflichtet, ihren Ueberschuß
an Speisekartoffeln , soweit er nicht auf Grund von Bezugsscheinen
(vergl.. tz 7) bereits veräußert ist, ausschließlich an die Gemeinden
abzugeben.

Die
Kriegsanleihe
ist Me Saat -
»er Frieden Me

Ernte!
ie der Landmann das
ersparte Saatgut zur
rechten Zeit der

Erde anvertraut, so mußt Du
jetzt

jeden ersparten Groschen
Deinem Satertande leihen!

Darum zeichne!

8 10

8 12
Die Ueberwachung des Verbrauchs und der Ablieferung der

Selbstversorger erfolgt durch die vom Kreisausschuß zu führenden
Wirtschaftskarten . Ueber den Verbrauch der Dersorgungsberech-
tigten ist nach vorgeschriebenem Vordruck Buch zu führen.

8 13
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis

zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft,
wer den obigen Vorschriften oder den etwa von den Gemeinden
erlassenen weiteren Anordnungen zuwiderhandelt Neben der
Strafe können Vorräte , auf die sich die strafbare Handlung be¬
zieht, eingezogen werden, ohne Unterschied, ob sie dem Täter ge¬
hören oder nicht.

8 14
Diese Anordnung tritt sofort in Kraft.
Rü d esh eim a . Rh ., den 25. September 1917.

Der Kreisausschuß des Rheingaukreises.

Die Abgabe an die Versorgungsberechtigten nach § 8 hat
sich nach den vorhandenen oder zu erwartenden Vorräten zu
richten. Die Abgabe haben die Gemeinden so zu regeln, daß
sich der Verbrauch in den vorgeschriebenen Grenzen hält.

Zuverlässigen Personen , die Gewähr für einen Verbrauch in
den vorgeschriebenen Grenzen bieten, kann der ganze Iahres-
bedarf überlassen werden , wenn sie über einen jede Gefährdung
der Vorrates ausschließenden Aufbewahrungsraum verfügen. An
andere Personen darf die zulässige Berbrauchsmenge nur für
höchsten̂ je 4 Wochen gegeben werden.

8 11
Soweit die Kartoffelvorräte nicht sogleich an die Verbraucher

abgegeben werden können, haben die Gemeinden für zweckmäßiges
Einmieten oder Einkellern zu sorgen. Für die Ueberwachung
dieser Vorräte sind besondere Sachverständige zu bestellen. Die
Vorräte müssen pfleglich behandelt werden.

Aus Grund des § 10̂ -der Bekanntmachung des Herrn
Reichskommissars für die Kohlenverteilung vom 19. Juli
1917 über die Brennstoffversorgung der Haushaltungen, der
Landwirtschaft und des Kleingewerbes, wird hiermit für den
Rheingaukreis folgende Anordnung erlassen:

der

Gemen
'rtic

ien*

1. Kohlenhändler, sowie Personen, die Kohlen
Vermittelung des Handels von auswärts bestehen. ;
Kohlen an Haushaltungen nur gegen Kohlenkarten, än
Wirtschaft und Kleingewerbe nur gegen Bezugsschein
folgen.

Die vorbezeichneten Verbraucher dürfen Kohl^
dann annehmen, wenn sie im Besitze einer Kohlenkarte
eines Bezugsscheines sind.

Die in diesem Ausweis bezeichneten Mengen
nicht überschritten werden.

2. Die Kohlenkarten und Bezugsscheine werden von
Gemeindevorstand ausgefertigt. Sie dürfen nur solchen
zugsberechtigten ausgestellt werden, die nicht über genüg,
'Vorräte verfügen. Die Bestimmung darüber, welche
als genügender Vorrat anzusehen ist, trifft der
Vorstand.

3. Die Kohlenkarten lauten auf eine Einheitsm
Die Einheit wird je nach den vorhandenen Mengen best«..

4. Vom 1. November 1917 an sind die Kohlenhänd;
die Brennstoffe in den Rheingaukreis einführen, verpfljch,
die bei ihnen lagernden und für sie eingehenden Brennst,
zur Verfügung des Kreisausschusses zu halten, an die n2
ihm bestimmten Personen oder Stellen zu überlassen u,
die zur Uebergabe erforderlichen Handlungen vorzunehme»

Diese Bestimmung erstreckt sich nicht auf Brennst»̂ We
die nachweislich zur Abgabe an solche gewerblichenB«. junge
braucher bestimmt sind, die der Meldepflicht nach der M«
kanntmachung des Reichskommisiarsvom 17. Juni Igfff „j
unterliegen. Sie erstreckt sich ferner nicht auf Brennstoff
die im Durchgangsverkehr, auf Bahnhöfen und Umschlag taff<
Plätzen, eingehen und lagern. r Jj, —

Ferner sind vom 1. November 1917 ab Verbrauchs zeug
welche Brennstoffe über die vom Gemeindevorstand für dq HUr
einzelnen Verbraucher festgesetzte Menge hinaus besitzen odg fl
beziehen, verpflichtet, die das zugelassene Maß übersteigend, ^
Menge zur Verfügung des Kreisausschusses zu halten und üfier*i
nach dessen Anweisung anderen Verbrauchern zu überlasten 8

Die Händler und sonstigen Bezieher sind verpflicht und<
alle einlaufenden Brennstoffsendungen innerhalb 24 Stunden ä^0110
dem Kreisausschusse durch Vermittelung des Ge¬
meindevorstandes zu melden. Die Meldung hat auf besonderen
Vordrucken zu erfolgen, die bei dem Gemeindevorstand j,
Empfang zu nehmen sind.

5. Mit dem 1. November 1917 tritt die Anordnung
vom 11. d. Mts. (Rheingauer Anzeiger Nr. 108 uni Me
Rhem̂auer Bürgerfreund Nr. 112) außer Kraft. Mm

6. Zuwiderhandlungengegen obige Vorschriften werde, PC?
mit Gefängnis bis zu.einem Jahre oder mit Geldstrafe(ijf Arlm
zu 10000 Mk. oder mit einer dieser Strafen bestraft,
der Strafe kann auf Einziehung der gesamten Brennstoß SjJjj
erkannt werden, auf die sich die Zuwiderhandlung bezieh,, x
ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

7. Diese Verordnung tritt am 10. Oktober 1917 in Kr,
Rüdesheima. Rh., den 25. September 1917.

Der Kreisausschuß des RheingaukreiseS.
Unter Aushebung der Bekanntmachung vom 7. ds Mts . wii

der Höchstpreis für den Zentner Herbst- und Winkerkartoffeln,
zwar von . 2 7. September 1917 an,  hiermit auf

5 Mark
festgesetzt. Er gilt für die in der Provinz Hessen-Nassau erze
Kartoffeln (für die Erzeuger) und erhöht sich für die Zeit bis 1
15. Dezember d. Js . um die Schnelligkeitsprämie von 50 >
und die Anfuhrprämie von 5 Pfennigen je Zentner . Der rat
Höchstpreis hat auf die schon abgeschlossenenLieferungsverträzi
dann Anwendung zu finden, wenn sie am Tage seines Inkraft¬
tretens (27. September ) noch nicht ausgeführt sind.

Cassel, den 22. September 1917.
, Provinzialkartoffelstelle.
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Erfolgreiche Abwehr im Westen. M
Mitteilungen des Wolffschen Telegraphen-Bureaul

Grostes Hauptquartier, 27. September.
Westlicher Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht. Die SchlaÄ
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in Flandern hat gestern vom frühen Morgen bis tief in
die Nacht hinein ununterbrochen getobt; in Kleinkämpfen
setzte sie sich bis zum Morgen fort.

Wieder hat die kampfbcwührte 4 . Armee dem britische«
Ansturm getrotzt; Truppen aller deutschen Gaue habe» A«'
teil an dem Erfolg des Tages , der dem Feinde noch ge>
rtngeren Geländcgewinn brachte als der 2V. September . -
Trommelfeuer unerhörter Wucht leitete die Angriffe ein.
Hinter einer Wand von Staub und Rauch brach die e»„>
lische Infanterie zwischen Mangelaare und Hollebeke vor,
vielfach von Panzerwagen begleitet . Der beiderseits vo« Kg,
Langcmarck mehrmals anstürmende Feind wurde stets durch ^
Feuer und im Nahkampf abgeschlagen.

Von der Gegend östlich von St . Julien bis zur Straße
Menin—Dpern gelang den Engländern bis zu einem Kilo¬
meter tief der Einbruch in unsere Abwehrzone, in der dann
tagsüber sich erbitterte, wechselvolle Kämpfe abspieltev.
Durch Verlegen seiner artilleristischen Maffenwirkung suchte
der Feind das Vorziehen und Eingreifen unserer Reserven
zu hemmen. Die eiserne Willenskraft unserer Regimenter
brach sich durch die Gewalt des Feuers Bahn: Der Gegner
wurde in frischem Anlauf an vielen Stellen zurückgeworsen.

Besonders hartnäckig wurde an den von Zonnebeke west>
wärts ausstrahlenden Straffen und am Abend um Ghcluvelt
gcrunge». Das Dorf blieb in unserem Besitz. f-

Weiter südlich, bis an den Kanal Comine »—?)V« * W
brachen wiederholte Stürme der Engländer ergebnislos »»* i.
verlustreich zusammen.

$cr Feind hat bisher seine Angriffe nicht erneueck- ,
Mindestens 12 englische Divisionen waren in der Front ein*
aesetzt; sie haben die Festigkeit unserer Abwehr nicht tv  »
schultert.

In den übrigen Abschnitten der flandrischen Front st¬
und im Artois steigerte sich nur vorübergehend die Feuertätig'; !
keit. — Die Beschießung von Ostende in der Nacht oon> k,
25. zum 26. 9. forderte außer Gebäudeschaden auch oo»
der Bevölkerung Opfer. 14 Belgier sind getötet, 25 schwel
verletzt worden.

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz. Nordöstli-t
von Soiffons. in den mittleren Abschnitten des Chemiw
des-Dames und auf dem Ostufer der Maas blieb die
Kampftätigkeit der Artillerien lebhaft. Es kam nur
örtlichen Vorfeldgefechten._

17 feindliche Flugzeuge sind gestern abgeschoffeNworden. I
östlicher Kriegsschauplatz.
Bei Dünaburg, am Narocz-See,. südwestlich von



tit r .euen oer rearpaiyensront , Ser rumänischen Ebene
»an der unteren Donau auflebendes Feuer.

Aiacedonien. Keine Ereignisie von Bedeutung.
£ tt  Erste Generalouartiermeister Ludendorff.

tut  englische Angriffe abgeschlagen.
Stellungen des Wolffschen Telegraphen -Bureaus.

Großes Hauptquartier , 28. September,
licher Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.
dem Schlachtfeld in Flandern steigerte sich von

, an der Feuerkampf wieder. Abends lag Trommel-
auf dem Gelände östlich von Bpcrn. Dort schritten

- Engländer zu starken Tcilangriffen nordöstlich von
Urenberg und an der Straße von Menin. Auf beiden
^stffsseldern wurden sie durch Feuer und im Nahkampf

ikgcworfen; am Wege Ypern—Passchendaele sitzt der
- noch in einigen Trichter» unserer Frontlinie,
zln der Küste war abends die Artillerietätigkeit Hi«

auch in mehreren Abschnitten der Front im Artois
j!L|t sie zeitweilig zu.
| Heeresgruppe Deutscher Kronprinz . Nördlich der

u«s und in der Champagne schränkten schlechte Sicht
Aer rh Strichregen die Gefechtstätigkeit tagsüber ein; abends
o-, W. «e auf. An mehreren Stellen hatten unsere Erkun-

jimaen guten Erfolg . — Vor Verdun wurde am Nach-
^ Ĵ tage der Artilleriekampf stark.
917 : Auf erfolgreichen Kampsflügen schoß in den letzten
orte tfflgen Oberleutnant Berthold seinen 25., Leutnant Wüst-
>la» lass den 22. und Leutnant von Bülow den 21. Gegner
' v S — Oberleutnant Waldhausen gelang es gestern, 1 Flug-
cher zeug und 2 Fesselballone zum Absturz zu bringen.

dki östlicher Kriegsschauplatz.
odri Nur in wenigen Abschnitten zwischen Ostsee und
enbt Mwarzem Meer erhob sich die beiderseitige Feuertätigkeit

jier'das gewöhnliche Maß.
Macedonische Front . Aufklärer-Geplänkel im Skumbi«

hta Mb Struma - Tal ; stärkeres Feuer nur im Becken voij
- Monastir und südwestlich des Dojran -Sees.

Der Erste Generalquartiermeister Ludendorff.
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Oer Kaiser am Roien-Turm-paß.
I 7 Berlin,  27 . September.
Der Kaiser besuchte am 25. September , am ersten

Jahrestage der Kämpfe bei Hermannstadt die dortigen
Schlachtfelder: er hörte zunächst, begleitet von dem Heeres»

cd« Mppenführer Erzherzog Joseph, einen Vortrag über den
hj, Verlauf der Schlacht und fuhr dann auf die Paßhöhe des

Aoten-Turm -Passes , wo die Vernichtung der ersten rumä¬
nischen Armee durch die Umgehung des Alpenkorps voll¬
endet worden war.

Vor der Fahrt nach Hermannstadt traf der Kaiser in
iernavoda mit dem König von Bulgarien zusammen. In
der Begleitung des Kaisers befand sich Generalfeldmarschall
m Mackensen.

- »Lokaleu. Vermischte Nachrichten._ j
!Ö»
id I

.... »'■
Aus den Verlustlisten

Jtorg Schuld. Wollmerschied, gefallen.
«Hann Barth , Rüdesheim, gestorben infolge Krankheit.
stob Susenburger , Pizeieldwebel, Aßmannshausen , schwer ver» .
Wipp Zimmer, Geisenheim, leicht»erw.
Itom Terstroff, Winkel, leicht verw

"jj* Mhelm Jtzstein, Rüdesheim, leicht verw.
^ Zihann Äopp, Neudorf, leicht verw , b. d Tr.

?»ses Bibo, Kiedrich, seicht verw.
^ »olf Krämer 2 , Rüdesheim, in Gefangenschaft,

le iLnhann Lamberti , Kiedrich, gefallen.
bmstantin Rath , Eltville, in Gefangenschaft.

m  Sitti # Barth, Eibingen, leicht verw.
MIdidel ::, Krams , Kiedrich, Bizeseldwebel, leicht verw.
— 3«f»b Rückert, Gefreiter, Geisenheim, in Gefangenschaft.

t»rl Schnatz, Niederwalluf, leicht verw.
3chs Wagner 2 , Rauenthal , Gefreiter, gefallen.

u§, tuguft Zobus, Gefreiter, Mittelheim, in Gefangenschaft.
, ' Kranz Abel, Oestrich, durch Unfall verletzt
* ^Hannes Back, Presberg , leicht verwundet

i «nrich Düringer , Oestrich, leicht verwundet.
|(jj liibmig Jockel 3 , Schierstein, vermißt.

torl Jörg , Leutn d Res , Eibingen, leicht verwundet.
. bnnhard Ober, Geisenheim, schwer verwundet,

theodor Schmidt, Eltville, leicht verwundet.
Äkob Staffen, Hattenheim, leicht verwundet.

ien  tarl Weiler, Lorchhausen, vermißt,
ln» »

Auszeichuuuge« vor dem Feinde.
i«. Oestrich, 29. Sept. Gemäß Bestimmung Sr . Mas.
w kS Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn wurde
or, iein Gefreiten Konrad Scheffler,  bei einem Sturm-

Bataillon im Osten, wegen besonderer Tapferkeit vor dem
Keiude, die Oesterreichische„Tapferkeitsmedaille" verliehen,
^cheffler  besitzt bereits das „Eiserne Kreuz" 2. Klasse.

*** Winkel , 28. September . Dem Kanonier Willy
NI leb  ach von hier wurde infolge tapferen Verhaltens
en. >vr dem Feinde in den heißen Kämpfen bei Flandern am
^ 22. September das „Eiserne Kreuz" 2. Klasse verliehen.ieti
tet  |
tet © Oestrich, 29. Sept . Am Montag, den 1. Oktober
eit , nachmittags 6 Uhr, findet in dem Rathaussaal hier-
>st> M eine Sitzung der Gemeindevertretung mit folgender
clt ^ gesordnung statt : l . Zeichnung auf die 7. Kriegsanleihe,

*• Aenderung der Besoldung der Gemeinde-Unterbeamten
stö Arbeiter, 3. Ueberschreibung von Pachtgrundstücken,

" Holzfällungen und Holzverkauf an die Einwohner, 5. Er-
ri  der Strompreise durch die Elektrizitätswerke.
i«> ; *§* Eltville , 29. Sept . Herr Bürgermeister Schütz
er» Oberlahnstein verkaufte sein in der Adelhaidstraße dahier

^egenes Wohnhaus an Frau Theodor Blank  Wtw.
Än Preise von 29 500 Mark.

A ,. *t* Eltville , 29. Sept . Herr Rentmeister Kögler
p« kaufte v»n Herrn Johann Zundel  hier dessen im
er leerer Bunken" gelegenen Weingarten zum Preise von

T °°0 Mark.
^ Rüdesheim a. Rh ., 29. Sept . Die Sektkellerei C.
Schultz beteiligt sich mit 105 000 Mk. an der 7. Kriegs-
Ahe.

* Aßmannshausen , 28. Sept . Die Weißweinlese
hiesiger Gemarkung am 24. d. Mts . eingesetzt. Der

r°g ist reichlich und die Qualität der Trauben als ganz
täglich zu bezeichnen. Bei bereits stattgefundenen Ber-
'fen wurden 475 —500 Mk. für die Ohm (200 Liter
iche) bezahlt.

** Lorch i. Rhg,  28 . Sept . In hiesiger Gemarkung
hat die Weinlese  am 24. d. MtS. ihren Anfang ge¬
nommen. Das Herbstergebnis kann sowohl hinsichtlich der
Menge als auch der Güte durchaus befriedigen. Das Herbst¬
geschäft gestaltete sich flott und die Trauben gingen zum
Preise von 500 Mk. für die Ohm (200 Liter Maische) in
den Handel über.

* Lorchhausen, 28. Sept . Die Traubenlese
hat am 24. d. Mts . in hiesiger Gemarkung begonnen. Der
Ertrag ist durchaus zufriedenstellend und übertrifft bei
weitem die gehegten Erwartungen . Auch die Qualität ist
bei Mostgewichten von 85 bis 95 und mehr Graden nach
Oechsle je nach Lage als vorzüglich zu bezeichnen. Nachfrage
und Kauflust waren sehr rege, so daß das Angebot gegen
die Nachfrage Zurückbleiben mußte. Für die Ohm (200
Liter) Maische wurden durchweg 500 Mark bezahlt. Im
vergangenen Jahre wurden 230 bis 235 Mark für die Ohm
Trauben erlöst.

Hindenburgs Zuversicht.
(Amtlich.) Großes Hauptquartier , 25. Sept . -

Es ist mir vom KricgSminister mitgctcilt worden,
es würde vielfach von unberufener Seite behauptet,
daß nach meinen und des General Ludendorff Äuße¬
rungen drohender wirtschaftlicher Zusammenbruch und
Versiegen der militärischen Kraftquellen uns zum
Frieden um jeden Preis zwingen. Ich will nicht, daß
unsere Namen mit derartigen grundfalschen Be¬
hauptungen  verknüpft werden. Ich erkläre in voller
Übereinstimmung mit der Reichsleitung, daß wir
wirtschaftlich und militärisch für weiteren Kampf
und Sieg gerüstet  sind.

v. Hindenburg,
Generalfeldmarschall.

* Wiesbaden , 28 . Sept . Schöffengericht.  Da - ,
rüber , daß die Geflügelhalter  die Zahl der zur Ab¬
lieferung vorgeschriebenen Eier nicht abliefern, wird ziemlich
allerwärts geklagt. Als alle Ermahnungen nicht fruchteten,
sahen die Behörden sich genötigt, mit Strafen gegen die
Säumigen vorzugehen und nach einer Mitteilung, welche
am Montag vor dem Schöffengericht dessen Vorsitzender
machte, sind bis zur Stunde derartiger Strafverfügungen
mehr als 400 ergangen. Eine der Bestraften hat wider die
Strafverfügung , welche auf die Mindeststrafe von 3 Mark
lautete , Einspruch erhoben mit den Begründung, daß sie
nicht in der Lage sei, Futter für ihre 8 Hühner zu beschaffen,
daß diese daher nur wenig Eier lieferten und daß sie sich
daher außer Stande gesehen habe, mehr als 4 Eier abzu¬
liefern, zumal sie eine alte kranke Mutter zu unterhalten
habe, welche die Eier nicht entbehren könne. Ihr war bei
einer Hühnerzahl von 10 bezw. 8 aufgegeben worden, 30
Eier für das Jahr abzuliefern. Das Schöffengericht ver-
warf den erhobenen Einspruch. Seiner Auffassung nach
haben die Hühnerhalter die ersten Eier , welche sie überhaupt
erhalten , der Gemeinschaft zuzuführen und erst dann, wenn
dies geschehen, können sie den eigenen Haushalt versehen.

* Bingen » 28. Sept . Die Himmelsbach'schen Sägewerke
stellen der Stadt für die ärmere Bevölkerung Brennholz in
unbegrenzten Mengen zum Preise von 1.50—1.80 Mk. den
Zentner zur Verfügung. Die Stadt nahm das Anerbieten an.

m Nieder -Ingelheim , 28 Sept . Die feierliche Ueber-
gäbe der Sammlung des vor mehreren Jahren verstorbenen
Afrikaforschers Freiherrn Carl von Erlanger  an die Ge¬
meinde Rieder-Ingelheim fand hier statt. Das frühere
Schulhaus am Markt ist zum Museum eingerichtet. Frau
Baronin Erlanger eröffnete die Feier mit einer Ansprache.
Sie übergab die Sammlung mit einem Kapital von 10000
Mark . Herr Bürgermeister Muntermann übernahm im
Namen der Gemeinde die Sammlung . Diese ist in neun
großen Schränken untergebracht . Die Wände zieren Jagd-
troptzäcn von den Reisen Carls von Erlanger 's durch Abessinien
und die Samoaländer.

* Hattersheim , 28 Sept . Die Gemeinde zeichnete für
die 7. Kriegsanleihe  30 000 Mk. An den beiden letzten
Anleihen beteiligte .sie sich mit je 20000 Mk. — Für die
Hin denburgspende  bewilligten die Gemeindekörperschaften
200 Mark.

* Freinsheim , 28 Sept . Hier hat ein Bürger für
seine Pfirsiche den hohen Betrag yon 5000 Mk. eingenommen.
Vor lauter Freude soll der Mann , dem noch nie ein solches
Glück zuteil wurde, verrückt geworden  sein.

Sch Vom Rhein , 28. Sept . Ein Ibjähriger Arbeiter
aus Mayen hatte sich vor der Strafkammer in Koblenz zu
verantworten , weil er in einem Eisenbahnabteil den breiten
Lederriemen, der zum Ausziehen des Fensters dient, abge¬
schnitten und unter seinen Kleidern verborgen hatte . Dabei
wurde er aber beobachtet. Ein Bahnbeamter , der ihm den
Riemen auch abnahm , vernahm ihn. Er erklärte diesem,
daß er Peter Nürnberg heiße. Später wurde er dann, ob¬
wohl er einen falschen Namen angegeben hatte , entdeckt und
festgenommen. Das Urteil des Gerichts lautete wegen deS
Diebstahls auf zwei Monate Gefängnis, wegen Nennung
eines falschen Namens auf 20 Mark Geldstrafe.

* Aschaffenburg , 28. Sept . Eine für Frankfurt be¬
stimmte Kiste, die auf der Station Weitersbach von einem
eleganten Herrn ausgegeben war und Automobilteile bergen
sollte, wurde hier geöffnet. Statt der Eisenstücke, Wellen
und Räder aber stiegen die saftigsten Kalbshaxen aus der Tiefe.

* Kassel, 28. Sept . Die von allen Gegenden der
Provinz erhobenen Einsprüche gegen die vom neuen Ober¬
präsidenten angeordnete Verlegung der Herbstferien haben
schon teilweisen Erfolg gehabt. Der Oberpräsident hat ver¬
fügt, daß die Herbstferien nur an denjenigen Orten ausfallen,
in denen höhere Schulen und Seminare sind. Auf dem
Lande dagegen fallen die Herbstserien nicht aus.

* Cöln, 28. Sept . Ein Leser der „Köln. VolkSztg."
hatte an den U-BootS-Kommandanten Kapitänleutnant
Steinbrink zu dessen Auszeichnung, die ihm anläßlich der
Versenkung von 100 Schiffen verliehen wurde, ein Glück¬
wunschtelegramm gesandt, worauf Steinbrink mit der Be¬
merkung antwortete , er datierte den Glückwunsch um 7
Monate zurück oder nehme ihn als Vorschuß, wenn de»
Gratulant der 200 gedenken wolle, an deren Zahl ihm nur
noch zwei Schiffe fehlten.

# Gegen die überhohen Preise für Schuhreparaturen,
die vielfach gefordert werden, wendet sich die Gutachter¬
kommisston für Schuhwarenpreise. Die Kommission will in
allen ihr bekannt werdenden Fällen einschreiten und bittet daS
Publikum, alle Fälle anrureigen. in denen übermäßige Preise
für Schubreparaturen gefordert werden.

•* Papierersparnis . Im Interesse der Ersparnis an Papier
ist die Beifügung von Fahrplänen . Kursbüchern und Kalendern
jeder Art zu Zeitungen und^ Zeitschriftenverboten und an¬geordnet worden, daß Extrablätter nur in Viertelgröße der
Zeitung herausgegeben werden dürfen.

Die Heldenanleihe.
Bei jedem Kriege sind zwei Fragen verboten: ww

lange wird der Krieg dauern ? und, wieviel wird er kosten?
Wie ein Kranker nur Gesundheit will , so darf ein Krieg¬
führender nur Sieg wollen. Was nützt mir die Ersparnis
an Ärzten und Arzneien , wenn ich dauerndem Siechtum
verfalle und was das Zukreuz'ekriechen, wenn der Staat,
dem ich angehöre , dauernd geschwächt bleibt? Kraft und
Schwäche spiegeln sich überall wieder, bis in die letzte
Bauernhütte : am Sieg wie an der Niederlage haben nicht
nur sämtliche Bürger teil , vielmehr werden ganze Ge¬
schlechter von dem einen getragen, von der anderen nieder¬
gedrückt. So recht der Mensch sonst daran tut, mit seiner
Zeit zu geizen, um sein Geld sparsam zu verwalten, ein
Narr ist er, wenn er bei großen Lehenskrisen derartigen
Bedenken Raum läßt : hier gilt es, Alles herzugeben, was
man besitzt — wie Blut und Leben, so auch Zeit und Gut.
Deutschland steht in einem ihm aufgedrungenen Kampf
ums Dasein . Dieser Kampf wird über die ganze Zukunft
entscheiden. Denn selbst wenn der Friedensschluß kritische
Fragen noch ungelöst läßt , dieser Friede wird nichtsdesto¬
weniger die Richtung bezeichnen — bergauf oder talab.
Es geht um's Dasein : freie, glückliche Zukunft dem deut¬
schen Volke oder allmählicher Niedergang und Versklavung.
In einer solchen Lage hilft einzig Heldensinn. Das ist
die Geistesverfassung, aus der Sieg und mit dem Sieg>
Gedeihen, Aufblühen , Wohlstand, Glück hervorgehen. Es
ist einmal durch die geographischen und sonstigen Verhält¬
nisse gegeben: das deutsche Volk ist auf Heldentum cm-
geiviesen; es wird entweder heldenhaft oder gar nicht sein.
Heldentum aber kann und muß sich in jeder Handlung des
Lebens zeigen; so auch jetzt in der neuen Kriegsanleihe.
Diese Anleihe sollte »die deutsche Heldenanleihe" heißen!
Siegen oder sterben!

IMF* Hierzu illustriertes „Plauderstüdchen*
Mmmuer 39

Verantwortlich: Adam Etienne,  Oestrich.

8klch »lir -k « i>lchl >»g.
Das Umpressen von Hüten in Filz, Velour und Belpel

sowie das Umarbeiten von Samthüten nach eleganten Formen
übernimmt bei bekannt tadelloser Ausführung

Lina Strupprnann,
Oestrich, Marktstraße.

Biebrich.
Vom 24. September ab

bis auf weiteres

Ka$$en$tumlen9—2'hUhr.
Kassenlokal: Biebrich , Nathansstratze 59.

»«r Särge -tbs
Itt «Ken Preislagen werden schnellstens geliefert.

Bestellungen für Winkel nimmt entgegen

Frau Rieh . Kunz Ww .,
Johannisbergerstraße 7.

Pboioflrapbcti•Jltelier Segler
ßeittnbeitü in Rbelngau.

Spezialitäten : Vergrößerungen und Verkleinerungen,
WM" auch von Zivil in Feldgrau "MW
und alle sonstigen Photographischen Arbeiten.

Eine gut erhaltene eiserneKeltcrftbraube
für Holzkelter zu verkaufen.

Näheres im Verlag dieser
Zeitung.

Leipziger Pelze
Prachtvolle Alaska - u. Blau¬
fuchs- Garnituren, auch ein¬
zelne Kragen und Müffe billig
zu verkaufen bei
fl. Pietsch, Frankfurta. M.,
Praunheimerstraße 21, pari.



Umteigerung.
Die Erben deS verstorbenen Antvn Iof . Günther zu

Winkel , lassen am

Montag , öen 1. Oktober,
nachmittags 1 Uhr,

in ihrer Wohnung, Hauptstraße 17, allerlei
Haus -, Bäckerei- und Herbstgeräte, darunter

mehrere Bütten , eine Traubenmühle, eine Kelter
meiftbietend und gegen bare Zahlung versteigern.

Einladung.
Sonntag , den 30. September er., abends 7'/2 Uhr,

findet im Saalbau ,Hotel R e i s e n b a ch" zu Eltville
ein interessanter

EiMilder-Uorirag
von den Kriegsschauplätzenstatt.

Hieran anschließend Bortrag des Herrn Militärvber-
pfarrer Professor D r Berg  aus dem großen Hauptquartier.

Eintritt frei.
Damen und Herren ladet zum zahlreichen Besuche ein

Der Ausschuß:
Pitz , Veterinärrat.

WftoMmg.
Es ergeht an Frauen, Mädchen, Schüler, Schülerin¬

nen die Aufforderung, in den Wäldern und auf den
Wiesen untenbezeichnete Blätter in möglichst großen
Mengen zu sammeln und dieselben in ungetrocknetem
oder getrocknetem Zustande an folgende Sammelstelle
abzuliefern:

Eltviller Malzfabrik <w.k,iS) Eltville.
Die Blätter werden für die Sicherstellung des Be¬

darfes der Allgemeinheit an Tee-Erfatzmitteln dringend
benötigt. Bezahlt werden sofort bei Ablieferung:

für je 1 Pfund ungetrockneter Blätter 10 Pfg.
für je 1 Pfund getrockneter Blätter 40 Pfg.

Die Blätter können gemischt abgeliefert werden ; es
können sich darunter befinden: Brombeer -, Himbeer-, Heidel-,
beer-, Johannisbeer -, Kirsch-, Birken-, Ulmen , Weiden-, Erd-
beer-, Nußbaum-, Ebereschen-, Schwarzdorn -, Schledorn-,
Waldmeister- und Weidenröschenblätter.

kr!» Buztnlaub, filiale ttliiticben.

Der Jkratc -Uerband

der Rbtingaukrei $t$
gibt bekannt, daß die Gebühren für ärztliche Leistungen
infolge der durch den Krieg herbeigeführten außerordent¬
lichen Verteuerung der gesamten Lebenshaltung sowie der
Berufsunkosten eine angemesseneErhöhung erfahren müssen.
Der Mindestsatz für die Beratung in der Sprechstunde des
Arztes wird hiermit aus 2 Mark festgesetzt; die übrigen
Gebühren werden entsprechend erhöht.

, Telephonische Beratungen werden berechnet wie Be¬
ratungen in der Sprechstunde.

Für Besuche, die auf Verlangen sofort oder zu einer
bestimmten Stunde oder an Sonn - oder Feiertagen gemacht
werden, ist das doppelte, für Nachtbesuche das Dreifache
der Tagessätze zu entrichten.

Gewähr für Erledigung der Besuche am gleichen Tage
kann nur geleistet werden, wenn die Bestellung bis vor¬
mittags 9 Uhr erfolgt, abgesehen von plötzlichen schweren
Erkrankungen oder Unglücksfällen.

Der Vorstand.

£ Statt jeder besonderen Anzeige.

Tödes - Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen,

am 27. ds . Mts ., nachmittags 5 Uhr , unseren
unvergesslichen guten Sohn und Bruder

Triedricb Mann Mm
nach kurzem schwerem , mit grösster Geduld
ertragenem Leiden , gestärkt durch öfteren
Empfang der hl . Sakramente , zu sich in die
Ewigkeit abzurufen.

Die trauernden Hinterbliebenen.
Magd. Albert Ww. u. Kinder.

Hattenheim, den 27. September 1917.
Die Beerdigung findet Sonntag , den 30 . Sept .,

nachmittags 2 '/, Uhr , die Exequien Montag morgen
7 Uhr statt.

Lohnbücher
vorrätig in der Expedition des Rhetngauer Bürgerfrennd.

AnzeigeStatt öelonöerer
Am 21. September siel auf dem Felde der Ehre , mein lieber

einziger Sohn , unser guter treuer Bruder

Kriegsfreiwilliger . Vizefeldwebel und Vffiziers -Nfpirant,
Inhaber des Lifernen Kreuzes,

im jugendlichen Alter von 18 Jahren , nachdem er über 2 Jahre mit
unerschütterlicher Pflichttreue und Begeisterung seinem Vaterlande
gedient hat.

In tiefer Trauer:
Frau Maria Schmitt <üw ., geb. Craß,
Regina Schmitt,
Emilie Schmitt.

Erbach -Nheingau, 29. September 1917.

Tie Exequien für den teuren Verstorbenen finden am Mittwoch,
den 3. Oktober, 7 Uhr statt.

Zeichnungen werden von uns kostenfrei angenommen.
Bei Beleihung von Wertpapieren zum Zwecke Einzahlung auf diese

Kriegsanleihe berechnen wir 5°/0 Zinsen , ohne Nebenkosten. Sollten Sparkassen¬
guthaben zur Zeichnung verwendet werden, so verzichten wir aus die Einhal¬
tung der Kündigungsfrist, wenn die Zeichnungen bei uns selbst erfolgen.

Für kleine Zeichnungen geben wir Vorteilscheine über Mk. 5, 10, 20
und Mk. 50 aus.

Worschuß-'Merein Mtville,
Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht.

Zeichnungen aal die7. Kriegsanleihe
zu 98°|0 für 5°|0 Deutsche Reichsanleihe,
„ 97.80 für Reichsschuldbucheinschreibungen und
„ 98°|0 für 4V |oReichsschatzanweisungen auslosbar zn1lO%bis 120%,

sowie Anmeldungen zum Umtausch'älterer Anleihen in neue Schatzanweisungen
werden bis zuin 18. Oktober, mittags 1 Uhr, kostenlos von uns entgegen¬
genommen.

Die bei uns gezeichneten Stücke nehmen wir kostenlos in Verwahrung.
Auch können Anteile von Mk. 5.—, 10. - , 20.— und 50.— bei uns ge¬
zeichnet werden.

Erfolgt die Zeichnung bei uns, so gewähren wir auch jetzt wieder
die bisherigen Erleichterungen durch Freigabe ungekündigter Einlagen.

5psr-ileihtassczttfieiseitlKiine.ü.m.b.tt.

MmD auf ilik 1.  ftirpnlri|r1
werden kostenfrei entgegengenommenbei unserer Hauptkasse(Wiesbaden, Rheinstr. 44),
den sämtlichen Landesbankstellen und Sammelstellen, sowie den Kommissaren und
Vertretern der Nassauischen Lebensversicherungsanstalt.

Für die Aufnahme von Lombardkredit zwecks Einzahlung auf die Kriegsanleihen
werden und, falls Landesbankschuldverschreibungenverpfändet werden, 5"/,
berechnet.

Sollen Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassauischen Sparkasse zu Zeich¬
nungen verwendet werden, so verzichten wir auf Einhaltung der Kündigungsfrist,
falls die Zeichnung bei unseren vorgenannten Zeichnungsstellen erfolgt.

Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits zum 29. Sept . d. Js.

Xriegsaaleihe-Vcrsichcraag.
Zeichnungen bis Mk. 3500 .— einschl. ohne  ärztliche Untersuchung gegen eine

geringe Anzahlung.
Zeichnungen von Mk. 3500 — an aufwärts mit ärztl . Untersuchung ohne Anzahlung.

(Mitarbeiter für die Kriegsanleihe-Versicherung überall gesucht).

I- Direktion der ßalTaniTeben EaadtsbanR.Wiesbaden , int September 1917.

Arbeiterin
werden ständig Qng  .von '

Chemische Fabrik,
Zwei Kräftige älter, .

jüngere %

Männer
für meine Kellerei gesucht

Johannes gM -»
Winkel i. Rh, . a’

Arbeiterin!)
gesucht.

Eltviller MalzfaL
Wiesenbirnen

per Zentner 18 Mark.
Oestrich, Landstraße4-

€in han
mit Garten in Oestrichg»-
Barzahlung zu kaufen gesu
Schriftliche Offerten mit P-
angabe an die Expedition
richten erbeten.

Starke

Oldenburg»
Laufet

hat zu verkaufen
MtU7. Sudho

Winkel,Johannisbergerstr

Obs
jede Sorte und Menge,
fortwährend
Heinrich Ober.

Geisenheim, Landstraßei

Acker
oder Wiesengrundstück,
Morgen groß, im RheiM
gelegen, zu kaufen gesucht.

Offerten mit Preis an dik
Expedition dieses Blartes.̂ H

Mehrere gebrauchte» ■und iaiili
werden abgegeben..

Näheres bei
Friedrich Eierle, j

Küfermeister,
(Stobt Mannheim—Hinte

in Langen -Schrvalbach.

Eiiifit RirMti
Oestrich.

Sonntag , den 30. Sept . 1K
9 Uhr vorm. : Gottesdienst

Oestrich.
II 1/* Uhr vorm. : GotteSd'

in Eberbach.WMWiti
des oberen Rheiagave».

Sonntag , den 30. Sept . 1kl
S»/r Uhr vorm. : Gottesdienß

der Pfarrkirche zu Er"
10*/s Uhr vorm. : Christen

der männlichen Jugend.
2*/ , Uhr nachm. : Gottesd

in der Heilandskirche
Niederwalluf.

Eving.Frauen-Ver
Oestrich.

Die nächste Frauenar'
stunde findet am
Mittwoch, den ». Okt.
nachmittags 3l/j Uhr, im '
der Frau von Stosch
wozu die Mitglieder freund
eingeladen sind.

Um recht zahlreiches
scheinen wird gebeten.

Rennen zu Wiesbade
Sonntag, den 30. September, Dienstag, den2. und Donnerstag, den4. Okto

nachmittags 2 Uhr.
Totalisator auf allen Plätzen . Sonderzüge der Staatsbahn und Strassenb
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